
	 AUTACO GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT	 |	 1

04   2026

Inhaltsverzeichnis

1		 |	 BMF veröffentlicht Praxishinweise zur Aktivrente

2		 |	 BFH: Neue Entscheidungen zur Grunderwerbsteuer

3		 |	 Verfassungsbeschwerde gegen das Grundsteuer-Bundesmodell eingereicht

4		 |	 Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf inländische Gewerbesteuer



04    2026

	 AUTACO GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT	 |	 2

1	 |	 BMF veröffentlicht Praxishinweise zur Aktivrente
Seit dem 01.01.2026 gelten die Regelungen zur sog. Aktivrente, die einen neuen Steuerfreibetrag für renten-
versicherungspflichtige, nichtselbstständige Beschäftigte darstellt, die die gesetzliche Regelaltersgrenze unter 
Berücksichtigung der Übergangsvorschrift erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten.

Es bleibt dabei ein Betrag von bis zu 2.000 € monatlich steuerfrei. Dieser gilt für unbeschränkt und beschränkt 
Steuerpflichtige. Im Jahr 2026 liegt die gesetzliche Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und 2 Monaten für die im 
November und Dezember 1959 Geborenen bzw. bei 66 Jahren und 4 Monaten bei den von Januar bis Oktober 
1960 Geborenen. Der Krankenversicherungsstatus ist unmaßgeblich, ebenso, ob eine Altersrente bezogen wird. Die 
Sozialversicherungspflicht bleibt unverändert bestehen.

Nachdem in der praktischen Umsetzung der Aktivrente viele Details noch ungeklärt waren, hat das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) einen Frage-und-Antwort-Katalog veröffentlicht, welcher auf der Homepage des BMF veröffentlicht 
ist (https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/FAQ_Glossar/FAQ/faq.html). Hierin finden sich 
neben allgemeinen Hinweisen in gesonderten Rubriken auch Antworten auf Sonderfragen für Arbeitgeber bzw. 
Fragen für Arbeitnehmer.

Entscheidend für die Inanspruchnahme des Steuerfreibetrags ist die aktuelle Tätigkeit. Ein Ruhestandsbeamter kann 
diesen nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei Aufnahme einer rentenversicherungspflichtigen nichtselbstständigen 
Tätigkeit erhalten, ebenso ein ehemals selbstständig Tätiger. Bei der vorgezogenen Altersrente mit 63 besteht kein 
Anspruch auf die Steuerfreiheit. Stuft aber die Sozialversicherung eine Tätigkeit als rentenversicherungspflichtig ein, 
kommt die Inanspruchnahme nur in Betracht, wenn es sich steuerrechtlich um eine nichtselbstständige Beschäftigung 
handelt, z. B. bei Honorarlehrkräften.

Der Steuerfreibetrag ist ein Monatsbetrag, kein Jahresbetrag. Er kann nur für die Monate in Anspruch genommen 
werden, in denen die Voraussetzungen für die Aktivrente vorliegen. Sonderzahlungen können aber auf eine anteilige 
Monatszahlung aufgeteilt werden, wobei diese den Höchstbetrag der Steuerfreiheit nicht erhöht. Der Arbeitgeber 
berücksichtigt den Steuerfreibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren und weist den Betrag als steuerfrei in der 
monatlichen Lohnabrechnung bis maximal 2.000 € brutto aus. Entsprechend ist in einer Freizeile der Jahreslohn-
steuerbescheinigung mit der Bezeichnung „Steuerfreibetrag Aktivrente“ (ohne Leerzeichen) eine Eintragung 
vorzunehmen. Bei der Lohnsteuerberechnung und damit bei der Berechnung der Vorsorgepauschale bleibt die 
Aktivrente unberücksichtigt. Bei mehreren Arbeitsverhältnissen darf die Steuerfreiheit nur für die erste Tätigkeit 
gewährt werden, die zweite muss im Rahmen der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Bei Abrechnung 
nach Steuerklasse VI hat der Arbeitnehmer eine Bestätigung abzugeben, dass die Aktivrente nicht zeitgleich in 
einem anderen Beschäftigungsverhältnis gewährt wird. 

Abfindungen sind im Rahmen der Aktivrente nicht zu berücksichtigen, da sie unabhängig von Betragsüberschreitungen
auch sozialversicherungsfrei sind. Voraussetzung für die Aktivrente ist aber die Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen. Arbeitnehmer, die in sogenannten Midi-Jobs mit u. a. reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt 
werden, können von der Steuerbefreiung der Aktivrente profitieren. 

Andere steuerfreie Einnahmen kürzen den Steuerfreibetrag bei der Aktivrente nicht, Werbungskosten sind nicht zu 
berücksichtigen, ggf. sind diese aufzuteilen in einen berücksichtigungsfähigen und einen nicht berücksichtigungs-
fähigen Teil. Gleiches gilt bei den Vorsorgeaufwendungen.

2	 |	 BFH: Neue Entscheidungen zur Grunderwerbsteuer
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 22.10.2025 zwei Entscheidungen zur Grunderwerbsteuer getroffen. In einem Fall 
entschied der BFH, dass Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer nicht nur der Kaufpreis einer Immobilie 
ist, sondern bei Übernahme eines persönlichen Wohnrechts der kapitalisierte Jahreswert die Bemessungsgrundlage 
erhöht. Im vorliegenden Fall war das Wohnrecht zwar noch nicht entstanden, weil es noch nicht im Grundbuch 
eingetragen war; allerdings hatte die Käuferin der Übernahme bereits zugestimmt und somit eine Verpflichtung 
übernommen, die einen Geldwert hat.
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In einem weiteren Fall hat der BFH mit der gleichen Begründung entschieden, dass auch ein noch nicht eingetragenes 
Nießbrauchrecht die Bemessungsgrundlage erhöht, wenn bereits die Verpflichtung übernommen wurde. Auch 
dieser Wert ist zu kapitalisieren. Im entschiedenen Fall wurde ein Erbbaurecht gegen Entgelt übertragen und um die 
Verpflichtung zur Einräumung eines Nießbrauchrechts erhöht.

3	 |	 Verfassungsbeschwerde gegen das Grundsteuer-Bundesmodell 
			   eingereicht
Der BFH hatte mit Urteilen vom 12.11.2025 in drei Verfahren klargestellt, dass er die Regelungen des Ertragswert-
verfahrens als Grundlage zur Berechnung der Grundsteuer im Bundesmodell für verfassungskonform hält. Gegen 
mindestens ein Urteil haben der Bund der Steuerzahler sowie Haus und Grund laut Mitteilung vom 05.03.2026 nun 
Verfassungsbeschwerde eingereicht. Betroffene können bei noch offenem Einspruchsverfahren unter Hinweis auf 
die Verfassungsbeschwerde ein Ruhen des Verfahrens beantragen.

4	 |	 Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf inländische 
			   Gewerbesteuer
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat mit Urteil vom 14.01.2026 (10 K 10106/23) entschieden, dass 
US-amerikanische Quellensteuern auf Kapitalerträge unter bestimmten Voraussetzungen auf die deutsche Gewerbe-
steuer angerechnet werden können. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, ob eine solche Anrechnung 
über die bislang übliche Berücksichtigung bei der Einkommen- oder Körperschaftsteuer hinaus auch bei der 
Gewerbesteuer zulässig ist, obwohl das Gewerbesteuergesetz keine den §§ 34c EStG und 26 KStG entsprechende 
Vorschrift enthält.

Das Gericht bejahte dies und stellte darauf ab, dass die ausländische Steuer der deutschen Gewerbesteuer „gleich-
artig“ sein müsse. Maßgeblich sei dabei nicht eine formale, sondern eine wirtschaftliche Betrachtung. Im konkreten 
Fall kam das FG zu dem Ergebnis, dass die US-Quellensteuer funktional mit der Gewerbesteuer vergleichbar ist und 
daher eine Anrechnung möglich ist. Diese Auslegung entspricht dem Ziel der Doppelbesteuerungsabkommen, 
eine doppelte steuerliche Belastung grenzüberschreitender Einkünfte zu vermeiden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat das FG die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
Das Urteil könnte erhebliche praktische Auswirkungen haben, insbesondere für Unternehmen mit Auslands-
investitionen, da es die Möglichkeiten der Anrechnung ausländischer Quellensteuern erweitert. Entsprechendes 
gilt für Unternehmen, die Lizenzrechte an im Ausland ansässige Lizenznehmer vergeben, wenn und soweit nach 
den Bestimmungen eines Doppelbesteuerungsabkommens keine vollständige Befreiung von der Verpflichtung zur 
Vornahme des Steuerabzuges an der Quelle erreicht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kasseckert	 Victoria Blau
Rechtsanwalt/Steuerberater	 Steuerberaterin
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